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(6) Das Bestreben der Verurteilten zur Wiedergut
machung und Bewährung ist unter differenzierter 
Mitwirkung gesellschaftlicher Kräfte durch die 
Übertragung verantwortlicher Aufgaben im Ar
beitsprozeß und bei der Festigung der Disziplin so
wie durch kulturelle Betätigung zu entwickeln und 
zu fördern.

§41

Haftstrafe

... (bei §§ 14 und 18 f. StGB West). Während 
ihres Vollzuges ist gesellschaftlich nützliche Arbeit 
zu leisten.

§22
(weggefallen)

3. Abschnitt 
Strafen ohne Freiheitsentzug

§30

Anwendungsbereich und Zweck der Strafen ohne 
Freiheitsentzug

(1) Strafen ohne Freiheitsentzug werden unter 
Berücksichtigung der Schwere der Tat und der 
Schuld des Täters gegenüber Personen angewandt, 
die ein Vergehen aus Undiszipliniertheit, Pflichtver
gessenheit, ungefestigtem Verantwortungsbewußtsein 
oder Unachtsamkeit oder wegen besonderer persönli
cher Schwierigkeiten begehen.

(2) Ist das Vergehen Ausdruck eines hartnäckigen 
disziplinlosen Verhaltens des Täters, kann eine Ver
urteilung auf Bewährung nur ausgesprochen werden, 
wenn sie zur wirksamen erzieherischen Einflußnah
me auf den Täter mit der Verpflichtung zur Be
währung am Arbeitsplatz oder einer Bürgschaft 
verbunden wird.

(3) Zweck der Strafen ohne Freiheitsentzug ist es, 
den Täter zur eigenen Bewährung und Wiedergut
machung anzuhalten, damit er künftig seiner ge
sellschaftlichen Verantwortung gerecht wird. Die 
Strafen ohne Freiheitsentzug tragen dazu bei, die 
erzieherische Kraft der sozialistischen Kollektive 
und gesellschaftlichen Organisationen zur Überwin
dung von Rechtsverletzungen zu entfalten.
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